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§ 7 ÖZG Verkaufsstellen bestimmter
Art

 ÖZG - Öffnungszeitengesetz 2003

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

§ 7.

Abweichend von den Regelungen gemäß den §§ 4 bis 6 dürfen offen gehalten werden:

1. 1.Verkaufsstellen in Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen, auf Flughäfen und an Schiffslandeplätzen für den

Verkauf von Lebensmitteln, Reiseandenken und notwendigem Reisebedarf (Reiselektüre, Schreibmaterialien,

Blumen, Reise- und Toiletteartikel, Filme und dergleichen) und Artikeln des Trafiksortiments nach Maßgabe der

Verkehrszeiten; die dem Verkauf dieser Waren gewidmete Fläche darf pro Verkaufsstelle 80 Quadratmeter nicht

übersteigen. Soweit es die Einkaufsbedürfnisse der Reisenden für bestimmte Verkehrseinrichtungen erforderlich

machen, kann der Landeshauptmann durch Verordnung die zulässige Fläche von Verkaufsstellen in einem

größeren Ausmaß als 80 Quadratmeter festlegen. Als Verkaufsstelle im Sinne dieser Bestimmung ist eine

Verkaufsstelle nur dann anzusehen, wenn sie ausschließlich durch die betreffende Verkehrseinrichtung

zugänglich ist;

2. 2.Verkaufsstellen für Süßwaren, Erfrischungen und sonstige genussfertige Lebensmittel sowie für Waren, die

einen Bezug zur Veranstaltung oder zum Veranstaltungsort haben, in Theatern, Museen und musealen

Ausstellungen, Kinos, Konzerthäusern, Kongressgebäuden, Zirkussen und Sporthallen und auf Sportplätzen

während der für die Bedienung der Besucher erforderlichen Zeit;

3. 3.Zollfreiläden auf Flughäfen sowie Grenzstationen von Kraftfahrerorganisationen an Grenzübergängen nach

Maßgabe der Verkehrszeiten;

4. 4.Verkaufsstellen im Rahmen von Publikumsmessen (§ 17 Abs. 4 und 6 des Arbeitsruhegesetzes) oder

messeähnlichen Veranstaltungen (§ 17 Abs. 5 und 6 des Arbeitsruhegesetzes) an Samstagen während der

Sommerzeit gemäß dem Zeitzählungsgesetz bis 19 Uhr;

5. 5.Antiquitätenmessen an Samstagen bis 22 Uhr.
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